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2. Basispflichten nach StrlSchG, StrlSchV und StGB 

Die Firma IXXXX XXXXXXXXX GmbH, vertreten durch Geschäftsführer 
 

GXXXX JXXXXX 
 und 
KXXXX MXXXXX 

 

sind offensichtlich Genehmigungsinhaber für Tätigkeiten nach § 25 StrlSchG 
Strahlenschutzgesetz. Meine Firma, wurde am 07.02.2018 schriftlich beauftragt, 
Prüfdienstleistungen für technische Gebäudeausrüstung zu bieten. Vertraglich war nicht 
ersichtlich, dass dies zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit, in einem 
Strahlenschutzbereich geboten werden soll. Danach hat IXXXX einhergehende 
Verpflichtungen als Strahlenschutzverantwortlicher selbst zu tragen: 
 
Alleine nach § 70 StrlSchG (Strahlenschutzgesetz), gilt für IXXXX: 
 

1. Genehmigungsinhaber müssen gesetzlichen Pflichten nachkommen. 
2. Vertraglich informieren, über Tätigkeit in Strahlenschutzbereichen. 
3. Zurückhaltung meines Strahlenschutzpass ist Unterschlagung. 
4. Im Strahlenschutzpass sich nicht als Arbeitgeber eintragen. 
5. Beschädigung meines Vermögens (Anlage 9). 
6. Verschaffung eines eigenen Vermögensvorteiles und 

Vorspiegelung, Entstellung, Unterdrückung wahrer Tatsachen (Anlagen 6+9). 
 
Da IXXXX mindestens eine dieser gesetzlichen Verpflichtungen unterlässt, sollten sich 
mindestens folgende Maßnahmen für IXXXX ergeben: 
 

zu 1.+2.: 
Entzug der Genehmigung zur betrieblichen Strahlenschutzverantwortung 
(§ 323c StGB / Ordnungswidrigkeit) 
 

zu 3.: 
Strafverfahren mindestens wegen Unterschlagung (§ 246 StGB) 
 

zu 4.+5.+6.): 
Strafverfahren mindestens wegen Betrug (§ 263 StGB) 

 

In diesem Fall ist der Kunde von IXXXX ist das Joint Research Center – JRC (der Europäischen 
Kommission). Hierbei ging es um die Nuklearlabore als Strahlenschutzbereiche. JRC befindet 
sich XXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 

2.1 Beweise zu Basispflichten 
 

a. (verfügbare ANLAGE 1: Rahmenvertrag) 

b. (verfügbare ANLAGE 2: Einzelvertrag v. 27.02.2018) 

c. (verfügbare ANLAGE 3: Einzelvertrag geändert am 31.12.2018) 
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3. Basis-Verpflichtungen 

Die Geschäftsführer von IXXXX vermeiden die Einhaltung vertraglicher und vor allem 
folgende gesetzliche Verpflichtungen. Das ist meiner Ansicht zum Beispiel: 
 

1. Arbeitsschutz Gesetz (ArbSchG) 
2. Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
3. Röntgenverordnung (RöV) 
4. Gesetzliche Gesundheitsschutz-Vorschriften 
5. etc. 

 
Ich als Opfer kann bestätigen, dass durch die Verweigerung von IXXXX auch meine 
gegenüber IXXXX erwartete Treue, völlig missachtet wird. Ich kenne dazu überwiegend das 
§13 ArbSchG, bin aber kein Jurist, nur Betroffener. Der von mir herangezogene Anwalt H. 
MXXXXX sah wie ich das Verhalten von IXXXX, gemäß BGB-Recht, nicht konform ist. 
 

3.1 In 2018 wurde von IXXXX anfangs eingehalten: 
 

1. Anfang 2018 hat IXXXX hat einen Strahlenschutzbeauftragten und Verantwortlichen 

Herr GXXXX SXXXX benannt. Diesen hat IXXXX im Dienstverhältnis beauftragt und 

trägt die Kosten dafür selbst. 
 

2. April 2018 hat IXXXX eine medizinische Strahlenschutz-Erstuntersuchung nach § 77 

StrlSchV für mich veranlasst. IXXXX hat die nach § 175 Abs. 1 Satz 1 ermächtigten 

BAD-Ärzte beauftragt und gebucht. BAD-Ärzte und mein Unternehmen, wurden 

seinerzeit von IXXXX bezahlt. Als Schutzbefohlener habe ich bei der BAD-

Betriebsärztliche-Betreuung in Karlsruhe, den Termin pünktlich wahrgenommen. 

 

3.2 Seit Anfang 2019 hat IXXXX nicht mehr geleistet 
 und Misshandlung von Schutzbefohlenen 
 nach § 225 StGB erfüllt 
 

3. Seit Januar 2019 hat IXXXX mit Absicht unsere Rechnung aus Januar 2019 gekürzt, 

aber ohne Begründung oder Mitteilung. 
 

IXXXX hat die jährliche Verpflichtung nach § 77 StrlSchV unterlassen, die fällige 

medizinische Strahlenschutz-Nachuntersuchung gehört beweisend dazu. Ein Termin 

wäre bereits im April 2019 bei BAD-Ärzten fällig gewesen. (laut Gesetzgeber und 

BGTEM.de nach StrlSchV §77 und RöV §37). 
 

4. Seit Anfang 2019 hat IXXXX meinen Strahlenschutzpass (Mein Eigentum) 

einbehalten, nicht verpflichtend aktualisiert oder zurückgegeben. Im 

unterschlagenen Strahlenschutzpass sind fehlende Aktualisierungen wahrscheinlich 

erkennbar. 
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4. Strafbare Handlungen von IXXXX 
 

4.1 Eintrittsbeschreibung 

1. Am 08.02.2019 ist mir unabhängig von IXXXX und als Radfahrer ein Verkehrsunfall in 

Südafrika zugefügt worden. In der ersten Woche wurde ich im Koma zweimal 

wiederbelebt und bestens operiert. 
 

2. Am 11.02.2019 hat meine Zeugin Frau SXXXX OXXXX, das Unternehmen IXXXX / 

Herrn JXXXX GXXXX, über den Verkehrsunfall telefonisch informiert. Sie bat um 

Rücksichtnahme und hat informiert, dass ich durch Verletzungen im Koma liege. Sie 

hat auch geäußert, dass der geplante Projektneuanfang im März 2019 vermutlich 

noch nicht bestätigt werden kann, da Überlebenschancen noch nicht feststehen. 

 

4.2 Unterlassene Hilfeleistung - nach § 323c StGB 
 Unterschlagung - nach § 246 StGB 

3. Am 02.04.2019 hatte IXXXX verspätet meine Rechnung vom 30.01.2019 bezahlt. 

a. Die Zeugenaussage von Frau SXXXX OXXXX wurde ignoriert. 

b. Die vertragliche Zahlfrist innerhalb von 45 Tagen, hat IXXXX mit Absicht 

verstreichen lassen und erst nach 60 Tagen, gekürzt überwiesen. 

c. IXXXX hat ohne Grund um 910,- EUR gekürzt, obwohl Nebenkosten für ZÜP für 

mich angefallen sind und per Vertrag zu zahlen sind. 
 

4. Am 01.05.2019 hat IXXXX mit Ignoranz der Zeugenaussage gewollt, dass 

Zahlungskürzung und Zahlversäumnis eine unterlassene Hilfeleistung sind. Die 

Kündigung meiner privaten Krankenversicherung ist damit ab dem 01.05.2019 

eingetreten. 
 

5. Seit Januar 2019 hat IXXXX bis heute noch nicht meine Sozialversicherungsnummer 

(nach §147 SGB VI). Der Sicherheitsbeauftragte Herr GXXXX SXXXX von IXXXX, hätte 

dies bei meiner Krankenversicherung beantragen müssen. Das Bundesamt BFS.de 

hätte daraus eine SSR-Nummer für meinen Strahlenschutzpass erstellt. 
 

6. Bisher hat IXXXX keinerlei Kontakt mit meiner Zeugin Frau SXXXX OXXXX 

aufgenommen. 
 

7. Seit 2018 liegt IXXXX mein Strahlenschutz-Pass vor. IXXXX plant langfristig, 

gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen zu ignorieren und bevorzugt 

Geldeinnahmen als Bereicherung zu beziehen. Gesundheit der Schutzbefohlenen 

wird nachweislich ignoriert. 
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4.3 Beweise zu strafbaren Handlungen 
 

a. (Unter 5.2/5.3, Punkt 3.: Unterlassung gesetzlich fälliger Strahlenschutz-Nachuntersuchung. Beweis der 

unterlassenen Hilfeleistung nach § 323c StGB). 

 

b. (Unter 5.2/5.3, Punkt 7.: Unterschlagung meines Strahlenschutzpass, mit mindestens nach Punkt 5 

fehlenden Eintragungen und vermutlich der Vernichtung von Beweisen. Beweis der Unterschlagung 

nach § 246 StGB). 

 

c. (verfügbare ANLAGE 4: Kündigungsschreiben meiner Krankenversicherung. Beweis der unterlassenen 

Hilfeleistung nach § 323c StGB, vor allem unter Benennung zum Strahlenschutzbeauftragten und 

Wahrnehmung der gesetzlichen Obliegenheiten, ohne Zahlung der vertraglichen Nebenkosten) 
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5. Misshandlung von Schutzbefohlenen 

5.1 Misshandlung von Schutzbefohlenen - nach § 225 StGB. 

8. Am 03.06.2019 hätte IXXXX spätestens zum Beginn meines Dienstverhältnisses, eine 

Strahlenschutz-Nachuntersuchung bei den BAD-Betriebsärzten gemäß § 77 StrlSchV 

vereinbaren müssen. IXXXX hat gesetzliche Fürsorgepflichten völlig unterlassen. Die 

Kosten meines Dienstverhältnisses und der Ärzte, muss IXXXX selbst tragen. 

 

9. Am 05.06.2019 hat IXXXX / Herr KXXXX eigenmächtig und ohne vertraglich korrekte 

Begründung, fristlos gekündigt. Dies wurde wohl von den IXXXX-Geschäftsführern 

geplant und daher befolgt. IXXXX hat erkennbar im Vorfeld geplant, sich aus 

Fürsorgepflicht und gesetzlichen Verpflichtungen zurück zu ziehen. Die 

Unterlassung von Fürsorge zu Arbeits- und Strahlenschutz ist ausreichend böswillig. 

IXXXX will zudem eigene Ausgaben sparen und zeigt dies deutlich in Anlage 9, letzter 

Absatz. 

 

10. Am 05.06 und 13.06.2019 hat IXXXX / Herr KXXXX meine telefonischen und 

freundlichen Bitten ignoriert. Auch im Vorfeld haben die IXXXX-Geschäftsführer 

Klärungen nicht ansatzweise aktiviert. Auch unsere schriftlichen Informationen an die 

Geschäftsführer vom 05.05. und 13.06. wurden ergänzend ignoriert. 

 

 

5.2 Beweise zu Misshandlungen 
 

a. (verfügbare ANLAGE 5: Erste Info an IXXXX zu Vertrags- und Pflichtverletzungen v. 05.05.2019) 

b. (verfügbare ANLAGE 6: Fristlose Kündigung von IXXXX v. 05.06.2019) 

c. (verfügbare ANLAGE 7: Zweite Info an IXXXX zu Vertrags- und Pflichtverletzungen v. 13.06.2019) 

d. (verfügbare ANLAGE 8: Unsere Rechnung zum letzten Monat v. 13.06.2019) 

e. (verfügbare ANLAGE 9: IXXXX weist unsere Rechnung zurück v. 17.06.2019) 
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6. Betrugshandlung 

 

6.1 Betrug - nach § 263 StGB. 
 

1. Nach unserem Treu und Glauben, fehlt nicht nur die anzunehmende Sorgfalt von 

IXXXX. Wirtschaftlich hat IXXXX Betrug vorgenommen. Die genannten Anlagen 

dienen als Beweis: 

a. Beschädigung unseres Vermögens (siehe Anlage 9+15) 
b. Vorspiegelung, Entstellung, Unterdrückung wahrer Tatsachen (siehe Anlage 11) 
c. Verschaffung eines eigenen Vermögensvorteiles (siehe Anlage 13 + 15) 

 

Ergänzend weiß ich durch eigene strategische Ermittlung, dass 

- der Vertrag zwischen IXXXX und JRC im Oktober endete. 

- JRC eine neue Ausschreibung getätigt, und IXXXX war zunächst ausgeschlossen. 

- IXXXX hat sich zur Verschaffung von Vermögensvorteilen, stark für eine weitere 

Beauftragung eingesetzt und wollte eine Ausschreibung umgehen. 

 

6.2 Beweise zum Betrug 
 

a. (verfügbare ANLAGE 9: IXXXX weist unsere Rechnung zurück v. 17.06.2019) 

b. (verfügbare ANLAGE 11: IXXXX beweist schriftlich die eigene Wirtschaftskriminalität v. 

22.07.2019) 

c.  (verfügbare ANLAGE 13: Von JRC unterzeichneter Tätigkeitsbericht vom 03.09.2019) 

d.  (verfügbare ANLAGE 15: Letzte Mahnung an IXXXX v. 20.10.2019) 
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7. Mein Empfinden als Opfer 

 

Die Kopfverletzungen im Verkehrsunfall, konnten durch Operationen und zwei 
Wiederbelebungen geheilt werden. Ich kann mich bis heute nicht an den Unfall erinnern 
und hatte wohl sehr viel Glück. Über 85% des Kopfverletzens haben kaum Erfolg zu 
genesen. Nach 2 Wochen im künstlichen Koma, konnte ich eine nachfolgende 
Schlüsselbein-OP und eine Reha in Deutschland haben. Nach insgesamt 2,5 Monaten 
konnte ich wieder ins „normale Leben“ zurückkehren. 
 

Erst im April 2019, habe ich das zuvor beschriebene Verhalten von IXXXX erfahren. IXXXX 
gibt mir damit komische Gefühle, enorme seelische Depressionen. Der Verlust der 
fälligen Strahlenschutzuntersuchung, verursacht sogar Krämpfe. Nach Tätigkeit in 
Strahlenschutzbereichen ist das eine enorme Belastung für mich, da ich „Gesundheit“ 
nicht mit der Wiederbelebung nach dem Verkehrsunfall vereinen kann. Die Unfähigkeit 
lässt mich sehr oft zweifeln, wie lange mein Leben noch weitergeht. 
 

Der Verlust meiner erfolgreichen Tätigkeit im JRC, hat sogar ein Dankschreiben der JRC-
Beamten erbracht. Den JRC Beamten bringt es leid, mich nicht am Standort zu haben 
und bedauern die Eskalation von IXXXX. 
 

IXXXX wendet Fürsorgepflicht, Zuwendung und Anerkennung völlig ab. Warum mir von 
IXXXX weder Gesundheit noch die gewohnte Anerkennung, wie in 2018 gewährt wird, ist 
mir völlig unklar. 
 

In 2019 haben sich durch IXXXX folgende Themen ergeben: 

 Keine Tätigkeiten 

 Kein Verdienst 

 Keine Möglichkeit zur ärztlichen Nachuntersuchung 
 

Meine Krankenversicherung konnte ich immerhin wieder selbst aktivieren. 
 

7.1 Beweise zum Empfinden als Opfer 
 

a. (verfügbare ANLAGE 10: JRC Bedauern eMail vom 06.06.2019) 

b. (verfügbare ANLAGE 11: IXXXX beweist schriftlich die eigene Wirtschaftskriminalität v. 22.07.2019) 

c. (verfügbare ANLAGE 12: Bestätigung Krankenversicherungsschutz v. 05.09.2019) 
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8. Antrag auf Täter – Opfer Ausgleich 

Seit 01.07.2019 hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe von mir Darstellung, Anlagen und 
Zuarbeit freundlich erhalten. Ich vermute, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe leider 
überlastet ist. Das angestrebte Ordnungswidrigkeitsverfahren, war ohnehin unzureichend 
und hat nicht stattgefunden. Die Verfahrensakte unter Akz. 760 Js 26320/19 liegt nun, nach 
Anlage 16, dort auch nicht mehr vor. 

Ich habe meinerseits der Staatsanwaltschaft angeboten, erneut und kostenneutral zu 
Unterstützen. Das konnte bisher noch nicht angenommen werden. 

Am 19.10.2019, habe ich online bei der Polizei NRW gebeten einen Täter-Opfer Ausgleich zu 
erkennen und zu initiieren. 
 
 
 

 
 

8.1 Beweise zum Antrag auf Täter – Opfer Ausgleich 
 

e. (verfügbare ANLAGE 13: Von JRC unterzeichneter Tätigkeitsbericht vom 03.09.2019) 
f. (verfügbare ANLAGE 14: Hinweis an Staatsanwaltschaft zur Anlage 12+13 v.07.09.2019) 
g. (verfügbare ANLAGE 15: Letzte Mahnung an IXXXX v. 20.10.2019) 
h. (verfügbare ANLAGE 16: Anfrage Staatsanw. Karlsruhe v. 15.11.2019) 
i. (verfügbare ANLAGE 17: Beantwortung an Staatsanw. Karlsruhe v. 17.11.2019) 
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9. Stellungnahme MUEEF RLP 
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